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STADT AHRENSBURG – BEBAUUNGSPLAN NR. 93 „OHLENDAMM“ UND 42. ÄNDERUNG DES FNP 
ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGTEN BEHÖRDEN / TÖBS SOWIE  

DIE BEHANDLUNG DER ABGEGEBENEN STELLUNGNAHMEN 
DAUER DER FRÜHZEITIGEN BEHÖRDENBETEILIGUNG (§ 4 ABS. 1 BauGB): MÄRZ / APRIL 2012 

 
Nr. Beteiligte Behörden und TÖBS 

 
Stellungnahme 

vom 
 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

1. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Landesplanungsbehörde 
 
 

27.03.2012 
(BP + FÄ) 

  X 

2. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Abt. IV 6 
 
 

 ---   

3. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Amt für Katastrophenschutz 
 
 

29.03.2012 
(nur BP) 

 X  

4. Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 
 
 
 

 ---   

5. Archäologisches Landesamt 
 
 

 

30.03.2012 
(BP + FÄ) 

 X  

6. Staatliches Umweltamt 
 
 
 

 ---   

7. Kreis Stormarn 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 
 

05.04.2012 (BP) 
05.04.2012 (FÄ) 

 

 X 
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

8. Kreis Stormarn 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
 

 s. Kreis 
Stormarn unter Pkt. 7   

9. SVA Ahrensburg 
 
 
 

 ---   

10. GAG 
 
 
 

10.04.2012 
(BP + FÄ) 

 X  

11. Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 
 
 
 

03.04.2012 
(nur BP) 

 X  

12. Hamburger Wasserwerke GmbH 
 
 
 

12.04.2012 
(BP + FÄ) 

 X  

13. Hamburger Gaswerke GmbH 
 
 
 

 ---   

14. E.ON Hanse 
 
 
 

 ---   

15. Schleswig-Holstein Netz AG 
 
 
 

04.04.2012 
(BP + FÄ) 

 X  
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

16. Hamburger Verkehrsverbund GmbH – HVV 
 
 
 

Email 
(BP + FÄ) 

 X  

17. Hamburger Hochbahn AG 
 
 
 

10.04.2012 
(BP + FÄ) 

 X  

18. Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
 
 
 

 ---   

19. Ev.-luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 
 
 
 

 ---   

20. Kath. Kirchengemeinde St. Marien 
 
 
 

21.03.2012 
(BP + FÄ) 

  X 

21. Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU 
 
 
 

 ---   

22. Kreisbeauftragter für Naturschutz 
 
 
 

 ---   

23. BUND 
 
 
 

03.04.2012 
(nur BP) 

 X  
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

24. Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein 
AG-29 
 
 

04.04.2012 
(BP + FÄ) 

  X 

25. Amt Bargteheide – Land 
 
 
 

29.03.2012 
(BP + FÄ) 

  X 

26. Freie und Hansestadt Hamburg 
 
 
 

 ---   

27. Gemeinde Großhansdorf 
 
 
 

21.03.2012 
(BP + FÄ) 

  X 

28. Amt Siek 
 
 
 

26.03.2012 
(BP + FÄ) 

  X 

29. Gemeinde Ammersbek 
 
 
 

 ---   
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1. 
 

 
 

1. 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
-Landesplanungsbehörde 
 
Vom 27.03.2012 
Az.: IV 223 / Ahrensburg F42Ä / B93 
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Kenntnisnahme, dass aus Sicht der Landesplanungsbehörde keine Be-
denken erhoben werden. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

3. 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
- Kampfmittelräumdienst – 
 
Vom 29.03.2012 
Az.: 3232 – OD-02-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 

 

5. 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
 
Vom 30.03.2012 
Az.: Ahrensburg – Sto/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass vom Archäologischen Landesamt keine Bedenken 
erhoben werden. 
b) 
Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenom-
men. 
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7.1 

 

7.1 
Kreis Stormarn 
 
Vom 05.04.2012 
Az.: 52/101 
(Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 93) 
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a) 
 
 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
d) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass die Planungsziele aus städtebaulicher und orts-
planerischer Sicht begrüßt werden. 
 
 
b) 
Kenntnisnahme, dass durch die Untere Naturschutzbehörde keine grund-
sätzlichen Bedenken erhoben werden. 
c) 
Neben einer spezifischen artenschutzrechtlichen Betrachtung werden im 
Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts entsprechende Aussagen 
getroffen werden – die Ergebnisse werden somit Teil der Begründung 
zum Bebauungsplan. 
d) 
Der vorhandene Knick wird als Biotop nachrichtlich im B-Plan übernom-
men und somit planungsrechtlich geschützt werden. 
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e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 
 
h) 

 

 
 
e) 
Die Baumschutzsatzung der Stadt Ahrensburg wird als kommunales Ge-
setz natürlich angewendet – die hier geschützten Bäume werden ent-
sprechend der Satzung ersetzt werden. 
 
 
 
 
 
f) 
Kenntnisnahme, dass von der Unteren Wasserbehörde keine grundsätzli-
chen Bedenken erhoben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 
Die Empfehlungen zum Umgang mit dem anfallenden Oberflächenwasser 
werden zur Kenntnis genommen. Soweit die Bodenverhältnisse dies zu-
lassen (eine entsprechende Bodenuntersuchung des Vorhabengebietes 
ist in Bearbeitung) , ist beabsichtigt die bestehende Regenwasserkanali-
sation weitestmöglich, durch entsprechende Maßnahmen zur Versicke-
rung, zu entlasten. 
h) 
Die wasserrechtlichen Hinweise zum vorgesehenen Tiefgaragenbau wer-
den zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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i) 
 
 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 
 
 
l) 
 
 
m) 
 
 
 
n) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken erhoben werden. 
 
 
 
 
j) 
Der Stadt Ahrensburg ist die Altlastenverdachtsfläche bekannt. Die weite-
re Vorgehensweise, auch im Rahmen der Bauleitplanung, wird mit der 
Unteren Bodenschutzbehörde abgestimmt werden. 
 
 
 
 
 
k) 
Kenntnisnahme. 
 
l) 
Kenntnisnahme, dass von der Unteren Denkmalschutzbehörde keine Be-
denken vorgebracht werden. 
m) 
Kenntnisnahme, dass bzgl. des vorbeugenden Brandschutzes keine Be-
denken vorgebracht werden. 
 
n) 
Kenntnisnahme. 
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7.2 

 

7.2 
Kreis Stormarn 
 
Vom 05.04.2012 
Az.: 52/101 
(Stellungnahme zur 42. FNP-Änderung) 
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a) 
 
 
b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass die Planungsziele aus städtebaulicher und orts-
planerischer Sicht begrüßt werden. 
b) 
Der Geltungsbereich der 42. Änderung des FNP orientiert sich am Plan-
gebiet des Bebauungsplanes Nr. 93 (Entwicklungsgebot). Es wird richtig 
festgestellt, dass somit Teilflächen der „Verkehrsuntersuchungsfläche“ 
(geplanter ZOB – Planung der 70er Jahre) im FNP erhalten bleiben. Da 
der FNP jedoch bereits für das gesamte Stadtgebiet neu aufgestellt wird, 
wird im Rahmen der hier vorliegenden Änderung des FNP auf eine Aus-
weitung des Plangeltungsbereichs verzichtet. Dies wird in der Begrün-
dung zur Änderung des FNP und des Bebauungsplanes näher erläutert 
werden. 
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c) 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
 
i) 
 

 

 
 
 
c) 
Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken erhoben werden. 
 
 
 
d) 
Der Stadt Ahrensburg ist die Altlastenverdachtsfläche bekannt. Die weite-
re Vorgehensweise, auch im Rahmen der Bauleitplanung, wird mit der 
Unteren Bodenschutzbehörde abgestimmt werden. 
 
 
 
 
 
e)Kenntnisnahme. 
 
 
f) 
Kenntnisnahme, dass von der Unteren Denkmalschutzbehörde keine Be-
denken vorgebracht werden. 
 
g) 
Kenntnisnahme, dass bzgl. des vorbeugenden Brandschutzes keine Be-
denken vorgebracht werden. 
 
i) 
Kenntnisnahme. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
 
 
c) 
 

 

10. 
GAG – Gasversorgung Ahrensburg GmbH 
 
Vom 10.04.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass durch die GAG keine grundsätzlichen Bedenken 
erhoben werden. 
b) 
Die Hinweise zu bestehenden Gasleitungen und zu Auflagen bei Baum-
pflanzungen werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
c) 
Die Hinweise zu den beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen werden zur 
Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
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11. 

 

11. 
Abfallwirtschaft Südholstein 
 
Vom 03.04.2012 
Per email 
 
 
 
 
 
Der angesprochene Ortstermin mit der Abfallwirtschaft Südholstein wurde 
insbesondere durch den Fachdienst Stadtplanung und dem beauftragten 
Planungsbüro initiiert, jedoch war die Zeitspanne zwischen Ortstermin 
und Verschickung der Unterlagen für die frühzeitige Beteiligung gem. § 4 
abs. 1 BauGB zu gering, um die Fläche für die Rückstoßmöglichkeit noch 
in die Planunterlagen zu integrieren. 
Für die Erarbeitung des Entwurfs ist vorgesehen ein entsprechendes 
Fahrrecht zugunsten des Versorgungsträgers auf dem angegebenen 
Standort auszuweisen. Der Anregung wird hiermit entsprochen. 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

12. 
Hamburger Wasserwerke GmbH 
 
Vom 12.04.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
Die auf der Planunterlage ersichtlichen Wasserleitungen befinden sich 
ausschließlich im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsflächen. Soll-
ten hier Änderungen des Straßenbaukörpers erfolgen, werden die Ham-
burger Wasserwerke GmbH bei Planungen beteiligt werden. 
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c) 

 

 
 
 
 
 
c) 
Die Hinweise zur zukünftigen Wasserversorgung werden zur Kenntnis 
genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
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15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 

 

15. 
Schleswig-Holstein Netz AG 
 
Vom 04.04.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
 
b) 
Leider wurden keine weiteren Informationen oder Planunterlagen zur Ver-
fügung gestellt. Daher wird nochmals mit der Schleswig-Holstein Netz AG 
Rücksprache gehalten, mit der Bitte um Hergabe genauerer Informatio-
nen zur Lage und Standort bestehender Versorgungsleitungen oder sons-
tiger Einrichtungen des Versorgungsträgers. 
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16. 

 

16. 
Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
 
Per email 
 
Kenntnisnahme, dass gegen die Planung keine Bedenken erhoben wer-
den und die Planung städtebaulich begrüßt wird. 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 

 

17. 
Hamburger Hochbahn AG 
 
Vom 10.04.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass gegen die Planung keine Bedenken erhoben wer-
den und die Planung städtebaulich begrüßt wird. 
 
b) 
Die Lärmproblematik im Plangebiet (Verlauf der U-Bahnlinie, weitere 
Lärmimmissionen durch den Verkehr an der Hamburger Straße) ist be-
kannt. Daher wird im Weiteren Planverfahren ein Lärmschutzgutachten 
erarbeitet werden, dass u.a. auch die Belange der Hamburger Hochbahn 
berücksichtigen wird. Die Stellungnahme der Hamburger Hochbahn wird 
dem beauftragten Fachbüro zur Kenntnis gebracht, direkte Abstimmun-
gen mit der Hamburger Hochbahn AG werden entsprechend erfolgen. 
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c) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
In den weiteren Verfahrens- bzw. Beteiligungsschritten werden die Er-
gebnisse des Lärmschutzgutachtens der Hamburger Hochbahn zur Ver-
fügung gestellt werden. 
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19. 

 

19. 
Katholische Pfarrei Maria – Hilfe der Christen 
 
Vom 21.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
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23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
c) 

 

23. 
BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Kreisgruppe Stormarn 
 
Vom 03.04.2012 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass gegen die Planung keine Bedenken erhoben wer-
den und die Planung städtebaulich und naturschutzfachlich begrüßt wird. 
 
b) 
Das Feuchtgebiet „Neuer Teich“ direkt nordwestlich des Plangebiets ge-
legen, wird durch die vorgesehenen baulichen Veränderungen nicht be-
troffen. 
 
 
c) 
Die Erfahrung der täglichen Praxis zeigt, das Ahrensburg zwar ein gefrag-
ter Wohnraumstandort ist, der jedoch trotz der vorhandenen öffentlichen 
Infrastruktur (ÖPNV) ohne die städtebaulichen und funktionalen Rahmen-
bedingungen für private Mobilität nicht sinnvoll weiterentwickelt werden 
kann. Aus diesem Grund legt die Stadt Ahrensburg erstmalig im Quartier 
Ohlendamm großen Wert auf ein ausreichendes Stellplatzangebot. Nicht 
zuletzt deswegen, um die desolate stadträumliche Situation des Ohlen-
damms nachhaltig zu verbessern, da bisher für die Geschosswohnungs-
bauten der 50er Jahre kein einziger Stellplatz vorgehalten wurde. 
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24. 

 

24. 
AG-29 
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in 
Schleswig-Holstein 
 
Vom 04.04.2012 
Az.: Sr / - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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25. 

 

25. 
Amt Bargteheide – Land 
 
Vom 29.03.2012 
Az.: 622.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
 

 



      31 

27. 

 

27. 
Gemeinde Großhansdorf 
 
Vom 21.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
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28. 

 

28. 
Amt Siek 
 
Vom 26.03.2012 
Az.: 61.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
 

 

 


